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RS OGH 1983/1/18 5Ob754/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1983

Norm

BGB §1143

DevG §3 Z2

Rechtssatz

Eine Forderungsabtretung erfolgt in Erfüllung einer gesetzlichen P6icht, wenn im Falle der Umschulung aus

Rationalisierungsgründen anstatt des umständlichen Weges (Übergang der Grundschuld auf den Eigentümer und

darauf folgende Neubestellung der Grundschuld zugunsten des Umschuldungsgläubigers) der rationellere Weg der

direkten Abtretung der Grundschuld an die Umschuldungsbank gewählt wird.
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